
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/4/23 3Ob63/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1974

Norm

EO §35 E

EO §35 K

Rechtssatz

Bei der Beurteilung, ob der vollstreckbare Anspruch erloschen oder gehemmt ist, kommt es auf den tatsächlichen

Rechtscharakter dieses Anspruches bzw der korrespondierenden Verp7ichtung an, nicht aber darauf, daß die

Anlaßexekution zu recht bewilligt wurde.

Entscheidungstexte

3 Ob 63/74

Entscheidungstext OGH 23.04.1974 3 Ob 63/74
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